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A. Einleitung

Im Bereich der Katholischen Kirche in Deutschland existiert eine Vielzahl von Verei-
nigungen. So sind etwa auf der pfarrlichen Ebene Kirchbauvereine, Orgelbauvereine, 
Pfarrvereine, Kita-Fördervereine etc. vorzufi nden, die das kirchliche Leben vor Ort 
maßgeblich mitprägen und gestalten. Daneben sind im kirchlich-karitativen Bereich 
auch Vereine vorzufi nden, die als Träger von Einrichtungen fungieren. Genannt sei-
en beispielsweise die Caritas-Verbände als große Träger der Wohlfahrtspfl ege, die In 
Via-Verbände oder die SkF-Verbände. Weiterhin existieren auch Jugendverbände wie 
der „Bund der Deutschen Katholischen Jugend“ (BDKJ), die „Deutsche Pfadfi nder-
schaft St. Georg“ (DPSG) oder aber Frauenverbände, wie die „Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschlands“ (kfd), als Vereine. Die Rechtsform „Verein“ hat somit im 
kirchlichen und karitativen Sektor sowohl im Bereich des ehrenamtlichen Engage-
ments als auch als Einrichtungsträger große Bedeutung.

Diesen Vereinen ist gemein, dass sie sich als „kirchliche Vereine“ verstehen und 
in einer besonderen Beziehung zur katholischen Amtskirche stehen. Teilweise besit-
zen die Vereine neben der weltlichen Rechtsform auch ein kanonisches Rechtsstatut 
nach dem Codex Iuris Canonici (CIC). Sie sind damit Akteure sowohl im weltlichen 
wie auch im kirchlichen Bereich. Daher müssen bei der Vereinsgründung wie auch 
bei der Vereinsbetätigung die Anforderungen verschiedener Rechtsordnungen beach-
tet werden. In diesem Zusammenhang wird in der vorliegenden Dissertation der Frage 
nachgegangen, welche Vorgaben das zivile Vereinsrecht, das Gemeinnützigkeitsrecht 
der Abgabenordnung wie auch das kirchliche Recht des Codex Iuris Canonici an die 
kirchlichen Vereine in Hinblick auf Wahl der Rechtsform, der Betätigung und der Ver-
mögensverwaltung stellen. Ebenso geben die folgenden Ausführungen Auskunft da-
rüber, in welchem Verhältnis die Rechtsordnungen zueinander stehen, ob sich Vorga-
ben widersprechen und wie Kollisionen der Rechtsordnungen gelöst werden können. 
Dabei soll der Blick primär auf das Verhältnis des Vereins zu Dritten (dem Rechtsver-
kehr, aber auch der kirchlichen Autorität) gelegt werden. Vereinsinterne Fragestellun-
gen werden dagegen nur dort behandelt, wo sie für die Wahl der Rechtsform, die Be-
tätigung oder die Vermögensverwaltung von Relevanz sind.

Zu Beginn der Dissertation werden Erklärungsansätze aufgezeigt, unter welchen 
Voraussetzungen nach dem Staatskirchenrecht von einem „kirchlichen Verein“ ge-
sprochen werden kann.

Anschließend wird die Eignung des eingetragenen Vereins im Hinblick auf eine 
wirtschaftliche Betätigung untersucht. Die Frage nach der Zulässigkeit der wirtschaftli-
chen Betätigung ist seit jeher umstritten, weshalb sich jüngst auch der Bundesgerichts-
hof mit dieser Frage beschäftigen musste. Die Entscheidung des BGH (Kita-Recht-



14

A. Einleitung

sprechung1) hat insbesondere auch für den kirchlichen Bereich besondere Relevanz, 
da vor allem im karitativen Bereich viele Vereine wirtschaftlich tätig sind. So sind ne-
ben Vereinen, die Seniorencafés oder einen „Eine-Welt-Laden“ betreiben, vor allem 
auch diejenigen Vereine betroff en, die ideellen Zwecken durch den Betrieb von Kran-
kenhäusern, Alten- und Pfl egeheimen nachkommen. Für sie alle stellt sich die Frage, 
ob sie sich wirtschaftlich betätigen dürfen und ob die Rechtsform des Vereins, vor al-
lem im Hinblick auf eine Löschung wegen Rechtsformverfehlung, geeignet ist. Ne-
ben der eigenwirtschaftlichen Betätigung wird zudem untersucht, inwieweit der Ver-
ein die geeignete Rechtsform ist, um als Trägerverein Beteiligung an wirtschaftlich 
tätigen Gesellschaften zu halten.

Neben der Rechtsform des e. V. wird zudem auch der Verein nach § 54 BGB unter-
sucht. Da diese Rechtsform weithin unbekannt und durch umfangreiche Rechtsfortbil-
dung geprägt ist, wird der Verein nach § 54 BGB unter dem Blickwinkel der Eignung 
für Aktivitäten im kirchlichen Bereich umfangreich dargestellt. In diesem Zusammen-
hang wird auch die Frage nach dem Erfordernis von – im kirchlichen Bereich regel-
mäßig anzutreff enden – Doppelstrukturen (nach außen aktiv agierender Verein nach 
§ 54 BGB bedient sich eines weitestgehend unbekannten eingetragenen Vereins, der 
als Vermögensträger fungiert) nachgegangen.

Darüber hinaus folgt eine Erläuterung des Gemeinnützigkeitsrechts der Abgaben-
ordnung und seiner Bedeutung für den kirchlichen Verein. Dabei werden die Zielset-
zungen des Gemeinnützigkeitsrechts und die Abgrenzung des „kirchlichen Zwecks“ 
vom „religiösen Zweck“ veranschaulicht. Neben einer Darstellung der Vorgaben an 
Geschäftsführung, Vermögensbindung, Mittelverwendung und Buchführung, wird vor 
dem Hintergrund der sog. „Freimaurer-Entscheidung“ des Bundesfi nanzhofs2 auch der 
Frage nachgegangen, inwieweit die Anerkennung der Gemeinnützigkeit in Gefahr ist, 
wenn (kirchliche) Vereine nur einem eingeschränkten Personenkreis off enstehen. Zu-
dem werden Vorgaben der Satzungsgestaltung und das Verfahren der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit beschrieben.

Anschließend werden das kanonische Kirchenrecht des Codex Iuris Canonici, 
mit seinen Rechtsgrundlagen für die Vereine und die kanonischen Rechtsformen, ihre 
Gründungsvoraussetzungen sowie typbedingten Unterschiede dargestellt. Zudem er-
folgt eine Beschreibung der Eingriff smöglichkeiten der kirchlichen Vereinsaufsicht und 
ihr Verhältnis zum weltlichen Recht. Eine Analyse der Vorgaben des kirchlichen Rechts 
an die Vermögensverwaltung erfolgt in den abschließenden Ausführungen dieser Dis-
sertation. In diesem Zusammenhang wird auch überprüft, wie die Zuordnung des Ver-
einsvermögens nach der jeweiligen Rechtsordnung festgelegt wird, ob ein Gleichlauf 

1 BGH, Beschluss vom 16.05.2017 – II ZB 7/16 –, npoR 2017, 156.
2 BFH, Urteil vom 17.05.2017 – V R 52/15 –, DStR 2017, 1749.
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der Rechtsformen erforderlich ist und welche Auswirkungen die diff erenzierten Ver-
mögenszuordnungen nach kirchlichem und weltlichem Recht haben.
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